Freundeskreis Mariahilf e.V. Satzung 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Freundeskreis Mariahilf Bamberg" und soll im Vereinsregister eingetragen werden. Er führt dann den Zusatz 
„e. V.". Die Postadresse lautet: Stephansplatz 2, 96049 Bamberg.

2. Sitz und Gerichtsstand sind Bamberg.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erster Rechnungsabschnitt ist von der konstituierenden Sitzung bis zum 31.12. des Jahres 1998.
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit

1. Der „Freundeskreis Mariahilf“ hat den Zweck, die ideellen und materiellen Voraussetzungen  für den Fortbestand und den weiteren Ausbau der Berufsfachschulen (BFS) in Bamberg, Stephans​platz 2, zu unterstützen.

2. Der Verein hat die Aufgabe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und Förderer in Verbindung miteinander zu halten. Er soll Fortbildungsmöglichkeiten für alle Absolventinnen und Absolventen der BFS schaffen.

3. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke", § 52 der Abgabeordnung. Er ist selbstlos  tätig und verfolgt keinerlei eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Insbesondere sollen durch Anschaffung von besonderem Unterrichtsmaterial, das nicht anderweitig bezahlt wird. Finanzierung von berufsbildenden Veranstaltungen, Ausgleich von sozialen Härten bei der Teilnahme von Bildungsfahrten, Gewährung von Zuschüssen für Lehrveranstaltungen, Initiativen zur Förderung des Bildungszieles der Schule u. ä. gefördert werden.

5. Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell.
§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglieder können natürliche und juristische Personen (z. B. Firmen, Körperschaften, Stiftungen) werden, die den Zweck des Vereins (§ 2 der Satzung) unterstützen wollen.

2. Der Vorstand des Vereins beschließt mit einfacher Mehrheit über die Aufnahme eines Bewerbers. Eine Angabe von Gründen ist nicht erforderlich.

3. Verdiente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, insbesondere des wirtschaftlichen kulturellen, wissenschaftlichen, schulischen, sozialen, kirchlichen und politischen Bereichs, können durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern berufen werden.
§ 4 Mitgliedsbeiträge

1. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen Jahresbeitrag. Über Höhe und Fälligkeit entscheidet die Mitgliederversammlung. Ehrenmitglieder können beitragsfrei geführt werden, wenn der Vorstand dies beschließt.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben begünstigt werden, die dem Zweck des Vereins fremd sind.

3. Über die Verwendung der Beiträge und Spenden entscheidet der Vorstand.
§ 5 Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod

b) durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Kalenderjahres mit vierteljährlicher Frist,

c) durch Ausschluss auf Beschluss des Vorstandes aus wichtigem Grund, z. B. grobe Verstöße  gegen Interessen und Ansehen des Vereins oder Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrages trotz schriftlicher Mahnung.

2. Die /der Ausgeschlossene hat das Recht innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich gegen den Ausschluss Einspruch zur Mitgliederversammlung zu erheben. Diese entscheidet bei ihrem turnusmäßigen Termin über den Einspruch.
§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) der Beirat

c) die Mitgliederversammlung
§ 7 Vorstand

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für 2 Jahre gewählt, er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Wiederwahl ist zulässig.

2. Der Vorstand besteht aus

a) der /dem Vorsitzenden,

b) der /dem stellvertretenden Vorsitzenden

c) der Schatzmeisterin /dem Schatzmeister

3. Der Vorsitzende beruft je nach Bedarf eine Vorstandssitzung ein.

4. Vorstandsbeschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit.

5. Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege gefasst  werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.

6. Der Vorstand muss durch die Vorsitzende /den Vorsitzenden und durch die Schatzmeisterin / den Schatzmeister bei der jährlichen Mitgliederversammlung Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr erstatten und die Haushaltsrechnung, sowie den Vermögensbericht vorlegen.

7. Die Vertretung nach § 26 BGB obliegt jedem Vorstandsmitglied allein.

8. Die /der Vorsitzende kann im Einvernehmen mit der Schatzmeisterin/ dem Schatzmeister jährlich bis zu einem Betrag  von € 2500 ohne Beschlussfassung der Mitgliederversammlung zur Verfügung stellen.
§ 8 Beirat

1. Der Beirat besteht aus 5 Mitgliedern. Sie werden auf die Dauer von 2 Jahren gewählt, bleiben jedoch bis zur Neuwahl des Beirats im Amt. Die/der Vorsitzende wird selbständig unter den Beiratsmitgliedern gewählt.

2. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten zu beraten. Er unterrichtet sich durch Abhalten von Sprechstunden oder in sonst geeigneter Weise über die Anliegen der Vereinsmitglieder und macht dem Vorstand Vorschläge für die Geschäftsführung.

3. Die/der Beiratsvorsitzende beruft je nach Bedarf eine Sitzung ein. Ein Beiratsbeschluss kann auch auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege gefasst werden, wenn alle Beiratsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.
§ 9 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden Mitgliedern des Vereins. Sie ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden.

2. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie muss schriftlich mit mindestens zweiwöchiger Frist unter Angabe der Tagesordnung durch den Vorstand einberufen werden. Die /der Vorsitzende leitet die Versammlung.

3. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die/der Vorstandsvorsitzende kann bei Stimmengleichheit entscheiden.

4. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Entlastung des Vorstandes und des Beirates

b) Wahl des Vorstandes und Beirates

c) Wahl von zwei Rechnungsprüfern

d) bei Rücktritt oder Tod eines Vorstands- oder Beiratsmitgliedes erfolgt eine Nachwahl für den freigewordenen Sitz bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl des Vorstandes oder Beirates.
§ 10 Rechnungsprüfer

Die Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre gewählt.

Sie haben die Kassenführung und die Jahresschlussrechnung des Vorstandes aufgrund der Belege zu prüfen und der jährlichen Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.
§ 11 Ehrenamtlichkeit

1. Jegliche Tätigkeit für den Verein ist ehrenamtlich. Erstattungen an Vereinsmitglieder  beschränken sich auf den Ersatz entstandener Aufwendungen.

2. Vereinsmitglieder erhalten weder Gewinnanteile noch sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Förderung des unter § 2 (4) genannten Zwecks ist jedoch nicht ausgeschlossen, dies gilt insbesondere für Schülerinnen und Schüler.

3. Ebenso darf niemand durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.
§ 12 Protokollführung

Über alle Beschlüsse der jeweiligen Organe ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Versammlungsleiterin / vom Versammlungsleiter und von der Protokollführerin /vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
§ 13 Satzungsänderung

1. Der Vorstand muss etwaige Anträge auf Satzungsänderung der nächsten Mitgliederversammlung schriftlich unter inhaltlicher Ankündigung in der Tagesordnung vorlegen. 

2. Die Mitgliederversammlung beschließt Satzungsänderungen mit 3/4 Stimmenmehrheit der Anwesenden.

3. Alle Satzungsänderungen sind unverzüglich nach Beschlussfassung dem Finanzamt Bamberg mitzuteilen.
§ 14 Auflösung

1. Ein etwaiger Antrag auf Auflösung des Vereins muss von mindestens 1/3 der Mitglieder eingebracht werden.

2. Der Vorstand muss mit mindestens vierwöchiger Ladungsfrist dazu eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

3. Die Abstimmung muss geheim erfolgen.

4. Zur Auflösung des Vereins bedarf es der 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

5. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fließt das Vermögen des Vereins den Dillinger Franziskanerinnen (Deutschland) zu, mit der Bestimmung, diese Mittel für die Jugendarbeit zu verwenden. 

6. Der Beschluss über die Auflösung des Vereins ist unverzüglich dem Finanzamt Bamberg, sowie dem Amtsgericht (Vereinsgericht) mitzuteilen.
Bamberg, 23. April 2009

